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Gemeinde
Anschrift

	Datum: 	      
	Geschäftszahl:
	Sachbearbeiter[footnoteRef:1]: [1:  Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer  Formulierungen verzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.] 

	Kontaktdaten:

Herrn/Frau/Firma
Adresse


Wasserversorgungsanlage der                                                                           	
Gemeinde[footnoteRef:2] …..                                     		 [2:  Markt-/Stadtgemeinde ] 

Abschluss des Ermittlungsverfahrens – 
Anschlusspflicht 



Der Gemeinderat der Gemeinde1 ……… hat mit Verordnung vom….. Zahl ……, jenes Gebiet festgelegt, zu dessen Versorgung die Gemeindewasserversorgungsanlage der Markt/Stadt/Gemeinde…….. bestimmt ist (Versorgungsbereich). 

Das in ihrem Eigentum befindliche Grundstück 

Parz.Nr. ……., EZ.:……., 
GB:……, in …………….

liegt im Versorgungsbereich der Gemeindewasserversorgungsanlage. 

Gemäß § 6 des Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetzes – K-GWVG, LGBl. Nr. 107/1997 zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr. …/20.. sind die Eigentümer der im Versorgungsbereich gelegenen Grundstücke, die bebaut oder sonst mit Wasser zu versorgen sind oder für die eine Baubewilligung erteilt wurde, verpflichtet, diese an die Gemeindewasserversorgungsanlage der Gemeinde1……..  anzuschließen und ihren Bedarf an Trink- und Nutzwasser aus der Gemeindewasserversorgungsanlage zu decken.

Gemäß § 8 K-GWVG sind unter nachfolgend angeführten Voraussetzungen gesetzliche Ausnahmen von der Anschlusspflicht gegeben und darf ein Anschlussauftrag nicht erteilt werden:

(1)	Von der Anschluss- und Benützungspflicht sind Eigentümer von Grundstücken ausgenommen, die über eine den Erfordernissen der Gesundheit entsprechende Wasserversorgungsanlage verfügen, durch die Trink- und Nutzwasser in hinreichender Menge zur Verfügung steht.
(2)	Von der Anschluss- und Benützungspflicht sind auch Eigentümer solcher Grundstücke oder Bauwerke ausgenommen, bei denen die Kosten der Herstellung eines Anschlusses diejenigen eines vergleichbaren, dem örtlichen Durchschnitt entsprechenden Anschlusses um 50 v. H. übersteigen.
(3)	Von der Anschluss- und Benützungspflicht sind ferner
a)	Eigentümer industrieller oder sonstiger gewerblicher Anlagen,
b)	Eigentümer von Feldberegnungs- und Begüllungsanlagen sowie
c)	öffentliche Anstalten einer Gebietskörperschaft hinsichtlich des Nutzwasserbezuges insoweit ausgenommen, als ein Anschluss nicht aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist.

(4)	Von der Anschluss- und Benützungspflicht sind weiters Eigentümer von Grundstücken oder Bauwerken ausgenommen, deren Anschluss an eine Gemeindewasserversorgungsanlage aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist.

Da bei Ihrem Grundstück die Voraussetzungen für eine Anschlusspflicht an die Gemeindewasserversorgungsanlage zutreffen und eine Ausnahme nicht besteht, ist  beabsichtigt, gemäß § 6 Abs. 2 des K-GWVG die Anschluss- und Benützungspflicht bescheidmäßig auszusprechen.

In Wahrung des Parteiengehörs wird Ihnen gem. § 37 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991, zuletzt in der Fassung des Gesetzes BGBl I Nr. ../20.., die Gelegenheit gegeben, zu dieser Anschlusspflicht, innerhalb von 2 Wochen vom Tage der Zustellung an, eine Stellungnahme abzugeben.

Etwaige Einwendungen sind schriftlich oder telegrafisch beim Gemeindamt der Gemeinde1…..  einzubringen (Telefax Nr. ……. - während der Amtszeit).

Die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken trägt der Absender (z.B. Übermittlungsfehler, Verlust des Schriftstückes usw.).




Der Bürgermeister1:





Ergeht gleichlautend an:
………..
zum Akt (Wasser)







